
 

Stand: 01.08.2008 

 
Auftrag für die Erhebung der GWH Energieverbräuche 
 
Hiermit beauftrage(n) ich (wir) die Gemeindewerke Haar (GWH) mit der Erhebung der Energie-
verbräuche für das unter Ziffer 3. genannte Gebäude. Der Kunde erhält für die vergangenen drei 
Abrechnungszeiträume je einen Jahressummenwert der Einzelverbräuche dieses Gebäudes. Dabei 
können nur die Verbräuche berücksichtigt werden, die die GWH liefern. Sollten die erhobenen Ener-
gieverbräuche für die Ausstellung einen verbrauchsorientierten Energieausweises verwendet wer-
den, muss der Kunde selbstständig alle weiteren vorkommenden Heizsysteme und deren Energie-
verbräuche (z. B. Heizöl, Holz, Kohle, Flüssiggas) im Antrag und Datenerhebungsbogen angeben. 
 
Die GWH berücksichtigen bei der Verbrauchsdatenrecherche die Vorgaben der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV), d. h. es werden lediglich solche Energieverbräuche geliefert, die laut GWH System 
zweifelsfrei für die Ausstellung eines verbrauchsorientierten Energieausweises verwendet werden 
können. Sollten laut GWH System Elektrospeicherheizgeräte vorkommen, werden keine Energie-
verbräuche geliefert und es muss ein bedarfsorientierter Energieausweis ausgestellt werden. Bei 
Mischgebäuden (Wohngebäude mit gewerblichen Einheiten) oder mehreren Gebäudeteilen (z. B. 
Neben-, Vorder-, Rückgebäude) ist mit dem Ausweisersteller abzuklären, ob die Energieverbräuche 
für die Ausstellung eines verbrauchsorientierten Energieausweises verwendet werden können.  
 
Bitte kreuzen Sie an, für welche Energieart(en) Sie die Erhebung der Energieverbräuche wünschen: 

 Erdgas    Strom 
 
Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie bei Mehrfamilienhäusern mit bis zu vier Wohneinheiten pro 
Energieart erhalte ich die Daten erst, wenn ich die datenschutzrechtlich notwendige Einverständ-
niserklärung der Eigentümer bzw. Mieter den GWH vorgelegt habe. 
 
1. Auftragnehmer:   2. Kunde und Rechnungsanschrift: 
Gemeindewerke Haar   Kunde:  
Blumenstr. 3 
85540 Haar    

Straße/Hausnummer:  
PLZ/Ort:  
Telefonnummer:  

 
3. Anschrift des Gebäudes, für das die Erhebung der Gesamtenergieverbrauchsdaten durchge-
führt werden soll: 
 
Straße: _________________________________________________________________________ 
PLZ/Ort: 85540 Haar 
 
Die Vertragsbedingungen auf der Rückseite – vor allem Punkt 4. Vergütung, Zahlungsweise – habe 
ich zur Kenntnis benommen und bin damit einverstanden. 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Kunde 
 
4. Widerrufsrecht (gilt nur für Verbraucher im Sinn des § 13 BGB) 
Mir ist bekannt, dass ich diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 2 Wochen ab 
Erteilung bei den Gemeindewerken Haar schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträ-
ger widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Ich bestätige die Kenntnis des Widerrufsrechts durch meine Unterschrift. 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Kunde 



 

Stand: 01.08.2008 

1. Gegenstand des Vertrags 
Gegenstand des Vertrags ist die Erhebung der Energieverbräuche eines Gebäudes. 
 
2. Leistungen der GWH 
Die GWH stellen für das im Auftrag unter Punkt 3. genannte Gebäude die Energieverbrauchsdaten 
des gesamten Hauses für die letzten drei Abrechnungszeiträume zur Verfügung. Berücksichtigt wird 
dabei nur die von der GWH gelieferte Energie. 
 
3. Haftung 
Die GWH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
 
4. Vergütung, Zahlungsweise 
4.1 Der Kunde zahlt an die GWH eine Vergütung in Höhe von 

 24,37 Euro netto (29,00 Euro brutto) für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Mehr-
familienhäuser mit maximal 4 Wohneinheiten, 

 49,58 Euro netto (59,00 Euro brutto) für Mehrfamilienhäuser mit 5 bis 15 Wohneinheiten, 
 74,79 Euro netto (89,00 Euro brutto) für Mehrfamilienhäuser ab 16 Wohneinheiten. 

4.2 Die Zahlung ist 14 Tage nach Zugang der Rechnung fällig. 
 
5. Schlussbestimmungen 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 
anderen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die 
ungültige Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit gleichkommende Be-
stimmung zu ersetzen. 
 

 
 
 

 
 

Vermerk Gemeindewerke Haar (wird von den GWH ausgefüllt) 
 

 EFH/ZFH/MFH bis 4 WE   MFH 5-15 WE   MFH ab 16 WE 
 
Auftrag bearbeitet am:      GWH Sachbearbeiter: 
 
 
 
Rechnung versandt am:      GWH Sachbearbeiter: 


